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Wahlbekanntmachung Nr. 03/2026 zur Kommunalwahl am 13.09.2026

und Aufforderung zum EInreichen von Wahlvor8chlägen

zur Wahl deß Rat88 der Gemeinde Egg8rmühlen

Am 13. Septemtnr 2026 6rxlet in der GemeiNe Eggermühbn von 8;00 bis 18:00 Uhr

die allgemeine Neuwahl des Rate8 der Gemeinde Eg9ermüh len statt. Nach 5 16

Ni8der8ach6ßch08 Kommun81w8hlge&etz (NKVW3) vom 28 01 2014. zuletzt geändert

durch Artikel 3 des Geselzes vom 29. Januar 2025, wIrd hbrmlt zur Einreichung von
Wahlvoßchlägen aufgefordert

1. Zahl der V8rtrntBrlnn8n und Vertreter

Für den Rat der GemeInde Eggermühl8n w8rd8n 1 1 Abg80rdnete gewählt

2. Zahl und Abgrenzung der Wahlbereiche

Im W8hlgcbnt der GemeInde Eggermühlen besteht ein Wahlberelch

3. AuffoNlerung zur Einreichung von Wahtvorschlëgen

EIn W8hlvorsc1118g kann von eirnr P8rtei Im SInne de8 ArtIkels 21 das Grundgesetzes
von einer Gruppe von WahlberechtIgten (Wählergn4>pe) ador von e,ner
wahlberechtigten Einzelperson eingereicht werden

Die Wahlvonüläge sInd mögIIChst frühzeRig. $päte9ton8 am Montag, 20. JuII 2026,

IB:00 Uhr tUI der Wahlleltung der GemeInde Eggermühlen, von-Baeselager-Platz 2,
49577 Eggermühlen. einzunehen

Auf die zu beachtenden bescxlderen Vonchrtften über Inhalt und Form der

Wahlvor8chlage in den SS 21 ff des NKVW; um den SS 32 ff der NKWO ww se Ich

ausdrücklich hIn. Vordrucke fur das EInreIchungsverfahren 5telb ich guf VÜrnsch zur

Verfügung



Da es sich um eine Ausschluss+H handelt. wird dringend empfohlen, db Vorschläge

frühzeitig einzureichen. um etwaige Mängel bis zum Ablauf der Einreichungstist
beheben zu können

4. Höch8tzahl der Bewerberinnen und Bewerber je Wahlvor3chlag

Der W8hlvonchlag einer Partei oder währergruppe darf gernaß s 21 Abs 4 NK\NG

bIS zu 16 Bew8rtrertnnen und Bewertnr enthalten. Der Wahlvor8chlag e.18,
Einzelperson (Emzetwahlvonchlag) darf g8mäß S 21 Abs 5 NKWG den Namen nur

einer wählbaren Bewerberin oder nur eines wähtbaren Bewerbers (Einzelbewert>erin
oder Einzeünwert>er) enthalten

5. Zahl der orfonledËchen Untentü&ung8unbr8chriften für Wahlvor8ehlüg8

DIe Wahlvonch6ge müssen beI Parteen von dem für das Wählg8biet zu6törH©pn

Panelorgan. beI Wahlergruppon von drei Wahlberechtigten der Wähbrgruppe und bei

Einz8lwahlvorschlägen von der wahlberechtigten Einzelperson unterzeichnet sein.

Jeder Wahlvar8chbg muss außerdem von minde$tons 10 Wahlb8rachügton 688
Wahlberelch$ persönlich und hand6chrtftHch unlerzolchnel &ein

(sog. Unter$tUtzung$unt8r8chrIH8n); d18 Wahlber8chtlgung muss im Zeitpunkt der

UnterzeIchnung gegeb8n seIn und 'gt bei der Einreichung des Wahlvor8chla988

nachzuweisen DIe dafür erford8rllctun Formblätt8r werden auf Anhrdorung kostenfrai

von mir zur VBrfü9ung gestellt

Davon nu 8genommen Und nach S 21 Abs 10 NKV\fG folgende
ParteIen/Wühlergruppen

- ChrIstlich DemokratiscH Union Deutschlands in NIedersachsen (CDU}

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

- BÜNDNIS 80/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

• FreIe Demokratische ParBI (FDP)

- DIe LInke (DIe LInke)

- Attemative für Deutschland . Niedersachsen (AID Nledeßachsen)
• Einzelwahfvorschlag Wilhelm Schwie@rt

• Einzelwahlvorschbg Ruth GenIes



a)

6. Wahlanzelge

DIe unter 5 22 Abs.1 N 1<WG fallenden Parteien werden auf das Erfotdemb der

Wahlanzetgo hlngawleßen DIe Wahlanzoig8 ist biß zum 15. Jun1 2028 (80. Tag vor

der Wahl) bei dem NIedersächsischen Landeswahlleiter. SchiF9raben 121 30159

Hannover. eInzureIchen Der Anzeige sind db in 5 22 Abs, I Satz 2 und 3 NKMxJ

genannten Unterlagen beizufügen

Eg9ermat1191, 2aQg.2026

glM8ürJKania
Got/8ind8wahl6lterln

Ausgehängl 22.04.2026

Abzunehmen; is.05.2026

Abgenommen
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